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Fliesschema zu Entstehungsvoraussetzungen für Schadensersatzansprüche  

 
 

1. Feststellung einer Abdrift 

3a. Es handelt sich um eine 
ortsübliche (rechtmäßige) 
Nutzung durch den 
Nachbarn, daher nicht 
verhinderbar, daher auch in 
Zukunft zu dulden 

3b. Es handelt sich nicht um eine 
ortsübliche Nutzung durch den 
Nachbarn, d. h. die Abdrift ist Folge 
zumindest fahrlässiger Ausbringung, 
zukünftig kann vorbeugend 
Unterlassung verlangt werden 

2a. Abdrift ist als 
unerlaubte 
Mittelverwendung im 
Sinne der EU-Öko-VO 
anzusehen (Z. B. Mittel 
hat Einfluss auf Wachstum 

4a. Verschuldensunabhängiger 
Ausgleichsanspruch nach § 906 
Abs.2 BGB möglich 

4b. Schadensersatzanspruch nach 
§ 823 I BGB möglich 

Das Schema erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, eine Rechtsberatung 
wird dadurch nicht ersetzt

2a. Abdrift ist nicht als 
unerlaubte 
Mittelverwendung im 
Sinne der EU-Öko-VO 
anzusehen 


